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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Rechtsschutz gegen die Ablehnung von Visa 

Drittstaatsangehörige, die für die Einreise nach Deutschland ein Visum benötigen, können unter 
den Voraussetzungen des Schengener Durchführungsübereinkommens für Kurzaufenthalte bis 
zu 90 Tagen ein sogenanntes Schengen-Visum (§ 6 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Aufenthaltsgesetz – Auf-
enthG) erhalten. Für längere Aufenthalte ist ein sog. nationales Visum erforderlich (auch „D-Vi-
sum“ genannt; § 6 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Die Erteilungsvoraussetzungen1 für nationale Visa 
richten sich gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 AufenthG nach den Vorschriften für die Aufenthaltserlaub-
nis, die Blaue Karte EU, die ICT-Karte, die Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt – EU. Wird von Anfang an ein längerfristiger Aufenthalt bezweckt, muss bereits die 
Einreise mit dem entsprechenden nationalen Visum zum langfristigen Aufenthalt erfolgen, ein 
Schengen-Visum genügt nicht.2 

1. Form und Begründung der Ablehnung sowie Rechtsbehelfsbelehrung 

Formale Anforderungen an die Verweigerung von Schengen-Visa und der Rechtsschutz gegen 
die Verweigerung richten sich nach der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (Visakodex; vgl. auch § 77 
Abs. 2 Satz 2 AufenthG). Die Verweigerung muss unter Verwendung des entsprechenden Formu-
lars erfolgen und begründet werden (Art. 32 Abs. 2 und 3 Visakodex). Die Antragsteller sind au-
ßerdem über das im Falle der Einlegung eines Rechtsmittels zu befolgende Verfahren zu infor-
mieren (Art. 32 Abs. 4 Visakodex). 

Die Versagung von nationalen Aufenthaltstiteln bedarf grundsätzlich der Schriftform und muss 
begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung verbunden werden (§ 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a, 
Satz 2 und 3 AufenthG). Für nationale Visa sieht das AufenthG jedoch folgende Ausnahmen vor: 
Erfolgt die Versagung oder Beschränkung eines nationalen Visums vor der Einreise, bedarf diese 
zwar der Schriftform, aber keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 

 

1 Vgl. zu den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen auch Auswärtiges Amt, Visumhandbuch, Allgemeine Vo-
raussetzungen für die Erteilung nationaler Visa, 78. Ergänzungslieferung Stand: 02/2024. 

2 Vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zum langfristigen 
Aufenthalt bei Einreise mit einem Schengen-Visum, WD 3 - 3000 - 102/23, Sachstand vom 14.09.2023. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:42000A0922(02)
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009R0810
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/3cbc239c32b04e2af0ee2e28e9a9ec6b/visumhandbuch-data.pdf#page%3D11
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/3cbc239c32b04e2af0ee2e28e9a9ec6b/visumhandbuch-data.pdf#page%3D11
https://www.bundestag.de/resource/blob/973724/065a8a56b4ceac8e237debdd53c56060/WD-3-102-23-pdf.pdf
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Nr. 1 a, Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 AufenthG). Erfolgt die Versagung an der Grenze, bedarf diese 
nicht einmal der Schriftform (§ 77 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 AufenthG). 

Allerdings werden die genannten Ausnahmen in vielen Fällen durch vorrangig anzuwendendes 
Europarecht überlagert. Insbesondere gelten die Ausnahmen nicht für Unionsbürger/EWR-Bürger 
(vgl. § 11 Abs. 1, § 12 Freizügigkeitsgesetz/EU) und für in anderen EU-Mitgliedstaaten Dauer-
aufenthaltsberechtigte (Art. 20 Abs. 1 Daueraufenthaltsrichtlinie 2003/109/EG). Für assoziations-
berechtigte türkische Staatsangehörige gelten wegen der sog. Stillhalteklauseln im Assoziations-
recht EU-Türkei die günstigeren Regelungen des früheren deutschen Rechts.3 Ferner ist die Ab-
lehnung der Einreise und des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Familien-
zusammenführung gemäß Art. 5 Abs. 4 Satz 1 und 3 der EU-Familienzusammenführungsrichtli-
nie 2003/86/EG schriftlich zu begründen. Erfolgt gleichzeitig mit der Ablehnung eines nationalen 
Visums eine Einreiseverweigerung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenz-
kodex), gelten zudem die Vorgaben von Art. 14 Abs. 2 und 3 (im Falle der Wiedereinführung von 
Binnengrenzkontrollen i.V.m. Art. 32) Schengener Grenzkodex für die Form und Begründung der 
Einreiseverweigerung sowie für die Einlegung von Rechtsmitteln. 

2. Rechtsschutz 

Sowohl im Falle der Verweigerung eines Schengen-Visums als auch im Falle der Versagung ei-
nes nationalen Visums durch eine Auslandsvertretung können Betroffene eine sogenannte Ver-
pflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vor dem Ver-
waltungsgericht erheben. Da sich die Klage gegen eine oberste Bundesbehörde richtet,4 ist zwar 
zuvor kein behördliches Widerspruchsverfahren erforderlich (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO). 
In der Praxis ermöglichen viele5 Auslandsvertretungen grundsätzlich, vor Erhebung einer Klage 
gegen die Ablehnung zu remonstrieren. Im Remonstrationsverfahren prüft die Auslandsvertre-
tung den Visumsantrag erneut (vgl. Auswärtiges Amt, Häufig gestellte Fragen – FAQ, Visum für 
Deutschland, Ablehnung Schengen-Visum, Ablehnung nationales Visum, 05.02.2024). Der Ge-
währung vorläufigen Rechtsschutzes im Wege eines Antrags an das Verwaltungsgericht auf Er-
lass einer Regelungsanordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO steht in der Regel die Vorweg-
nahme der Hauptsache entgegen.6 

Für nationale Visa sieht das deutsche Recht allerdings eine Besonderheit vor: Wird ein nationa-
les Visum direkt an der Grenze versagt, kann diese Entscheidung nicht angefochten werden 
(§ 83 Abs. 1 Satz 1 AufenthG). Die Versagung bedarf keiner Schriftform und auch keiner Begrün-
dung (§ 77 Abs. 2 Satz 1 und 2 AufenthG). Die Grenzbehörde muss aber auf die Möglichkeit ei-
ner Antragstellung bei der zuständigen Auslandsvertretung hinweisen (§ 83 Abs. 1 Satz 2 Auf-
enthG). In der Rechtswissenschaft wird § 83 Abs. 1 Satz 1 AufenthG vielfach als Verstoß gegen 

 

3 Vgl. dazu Hofmann, in: ders., NK-Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, AufenthG, § 83 Rn. 3. 

4 Die Auslandsvertretungen sind keine selbstständigen Behörden, sondern Teil des Auswärtigen Amtes (§ 2 Ge-
setz über den Auswärtigen Dienst – GAD). 

5 In einigen deutschen Auslandsvertretungen wurde das Remonstrationsverfahren ausgesetzt, vgl. Auswärtiges 
Amt, Pilotprojekt Aussetzung von Remonstrationen in Visaverfahren, Pressemitteilung vom 07.06.2023. 

6 Samel, in: Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht 14. Auflage 2022, AufenthG § 6 Visum Rn. 112; 
Stahmann/Schild, in: Hofmann, Ausländerrecht, 3. Auflage 2023, AufenthG § 6 Visum Rn. 126. 

https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj?eliuri=eli:dir:2003:86:oj&locale=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32016R0399
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772?openAccordionId=item-606530-18-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772?openAccordionId=item-606606-20-panel
https://www.gesetze-im-internet.de/gad/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/aussetzung-remonstrationen-visaverfahren/2600808
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die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz angesehen und entweder insgesamt als 
verfassungswidrig bewertet7 oder dahingehend einschränkend ausgelegt, dass jedenfalls in atypi-
schen Einzelfällen ausnahmsweise Rechtsschutz zulässig ist.8 Sofern überdies Europarecht be-
rührt ist, ist dieses vorrangig anzuwenden (vgl. dazu schon oben unter 1.). So gilt § 83 Abs. 1 
Satz 1 AufenthG etwa ausdrücklich nicht für Unionsbürger/EWR-Bürger (vgl. § 11 Abs. 1, § 12 
Freizügigkeitsgesetz/EU). 

*** 

 

7 Vgl. Funke-Kaiser, in: Berlit, GK-AufenthG, § 83 Rn. 3; Hofmann, in: ders., NK-Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, 
AufenthG, § 83 Rn. 15 f. m.w.N. zu Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren; Samel, in: Bergmann/Dienelt, 
AufenthG, 14. Aufl. 2022, § 6 Rn. 75; Pietzsch, in: Kluth/Hornung/Koch, Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, 
§ 9 Rn. 8; für einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung auch Gundel, in: Isensee/Kirchhof, Hand-
buch des Staatsrechts, 3. Aufl. 2011, § 198 Rn. 47 ff. (insb. 49); dagegen verneint Hailbronner, in: ders., Auslän-
derrecht, § 83 AufenthG Rn. 3, 9 ff. (Stand 01.04.2020), die Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG, da die Antragstel-
ler eventuell berührte subjektive Rechte, insbesondere Grundrechte, im regulären Verfahren vor den Auslands-
vertretungen geltend machen können. 

8 Kluth, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, 42. Ed. 1.7.2024, AufenthG, § 83 Rn. 7.1. f. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/
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